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Bekanntmachung der Stadt Pulheim über die Aufhebung der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des 
Bebauungsplanes Nr. 131 Pulheim gemäß § 13a BauGB i.V.m. § § 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
– Bebauungsplan der Innenentwicklung – 
Bereich: Zur alten Wassermühle 

 

Der Planungsausschuss der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen, den Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 131 Pulheim gemäß § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 

2808) öffentlich auszulegen. 

 

Ziel der Planung ist, die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Realisierung eines Bebauungskonzeptes 

zu schaffen, welches im Straßengeviert Johannisstraße, Am Kleekamp und Zur alten Wassermühle (südlicher 

und östlicher Abschnitt) auf bisher nicht bzw. untergenutzten Flächen neue Wohngebäude als Doppel- und Mehr-

familienhäuser vorsieht. Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches sind aus anliegendem Übersichtsplan 

ersichtlich. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 131 Pulheim erfolgte mit 

dem Amtsblatt Nr. 01 des Rhein-Erft-Kreises vom 03.01.2018.  

 
Diese Bekanntmachung wird hiermit aufgehoben.  

 

Das Verfahren wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt.  

 

In Vertretung 

 

 

gez. 

Martin Höschen                         Aushang:      vom 09.01.2018 

Technischer Beigeordneter                  bis   25.01.2018 

 

Der Bürgermeister 
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